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Verlässliche Erfolgszahlen für das Landespro-
gramm können erst nach Ablauf des Jahres 2008 
geliefert werden. Zurzeit stellt sich die Verfahrens-
umsetzung wie folgt dar: 

(Tabelle siehe Anlage 2 am Ende des 
Berichts) 

Zu 2: Das Förderprogramm des Landes wurde 
ganz bewusst auf das Haushaltsjahr 2008 be-
grenzt. Es soll Notlagen betroffener Familien für 
einen Übergangszeitraum lindern. Es ergänzt die 
grundsätzlich durch den Bund zu erbringenden 
Transferleistungen im Bereich des SGB II und 
SGB XII im Jahr 2008. Dabei ging man davon aus, 
dass das für die Festsetzung der Höhe der Trans-
ferleistungen zuständige Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales die Sätze dieser Leistungen ent-
sprechend den aktuellen Bedürfnissen und Not-
wendigkeiten anpasst. Der Bundesrat hat in seiner 
Sitzung am 23. Mai 2008 auf Antrag von Nord-
rhein-Westfalen, Brandenburg, Hessen und Nie-
dersachsen einen entsprechenden Entschlie-
ßungsantrag gefasst (BR-Drs. 329/08), basierend 
auf zwei von  Nordrhein-Westfalen und Nieder-
sachsen eingebrachten Entschließungsanträgen 
aus dem Dezember 2007. Darin wird die Bundes-
regierung aufgefordert, die Regelleistungen für 
Kinder auf der Grundlage einer speziellen Erfas-
sung ihres Bedarfs neu zu bemessen. Sicherzu-
stellen ist hierbei, dass die besonderen Bedarfe für 
Kinder im Hinblick auf Mittagsverpflegung in Ganz-
tagsschulen, in Kindertageseinrichtungen sowie ihr 
Bedarf bei der Beschaffung von besonderen Lern-
mitteln Berücksichtigung finden. Gleichzeitig wurde 
die Erwartung ausgesprochen, dass die Bundes-
regierung bis Ende 2008 entsprechende Regelun-
gen zur Änderung des SGB II und SGB XII vorlegt. 

Zu 3: Das Niedersächsische Ministerium für Inne-
res, Sport und Integration hat keine entsprechen-
den Vorgaben gemacht.

Anlage 37 

Antwort 

des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie und 
Gesundheit auf die Frage 39 des Abg. Jürgen 
Krogmann (SPD) 

Schauen Versicherte und Beschäftigte im 

Nordwesten in die Röhre? Was unternimmt 

die Landesregierung gegen die drohende 

Schließung des Standortes Oldenburg der 

Landwirtschaftlichen Sozialversicherung? 

Nach Zeitungsberichten plant die Landwirt-
schaftliche Sozialversicherung (LSV) Nieder-
sachsen-Bremen, ihren Standort Oldenburg 
zum Jahr 2014 aufzugeben. Diese Berichte ha-
ben vor Ort für große Unruhe gesorgt. Von den 
Schließungsplänen betroffen wären Tausende 
Versicherte im Nordwesten Niedersachsens, 
die ihren Ansprechpartner in der Region verlie-
ren würden. Die knapp 100 Beschäftigten am 
Standort müssten mit Versetzung oder Auflö-
sung ihrer Beschäftigungsverhältnisse rechnen. 
Gerade den zahlreichen Teilzeitbeschäftigten 
droht der Verlust des Arbeitsplatzes, da ein 
Umzug nach Hannover sich wirtschaftlich für 
diesen Personenkreis nicht rechnet. 

Dies vorausgeschickt, frage ich die Landesre-
gierung:

1. Seit wann und in welchem Umfang ist die 
Landesregierung über die Planungen infor-
miert?

2. Stimmt die Landesregierung zu, dass die 
Konzentration von Serviceeinrichtungen in der 
Landeshauptstadt Hannover den Anforderun-
gen im Flächenland Niedersachsen nicht ge-
recht wird? 

3. Was gedenkt die Landesregierung zu tun, 
um eine drohende Schließung des Standortes 
Oldenburg abzuwenden und damit den LSV-
Versicherten im agrarisch geprägten Nordwes-
ten des Landes Niedersachsen wohnortnahe 
Ansprechpartner zu sichern und zugleich den 
Beschäftigten eine Perspektive in Oldenburg 
über das Jahr 2014 hinaus zu geben? 

Das Gesetz zur Modernisierung der Landwirt-
schaftlichen Sozialversicherung (LSVMG) ist in 
seinen wesentlichen Bestandteilen am 1. Januar 
2008 in Kraft getreten. Wegen näherer Einzelhei-
ten zu diesem Gesetz wird auf die Unterrichtung 
des Landtages zu seinem Beschluss vom 18. Ok-
tober 2007 „Wettbewerbsfähigkeit und Regionalität 
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung stär-
ken“ verwiesen (LT-Drs. 16/93). 

Aufgrund des LSVMG ist die Landwirtschaftliche 
Sozialversicherung (LSV) Niedersachsen-Bremen 
gesetzlich verpflichtet, ihre Kosten für Verwaltung 
und Verfahren in der landwirtschaftlichen Unfall-
versicherung bis zum Jahre 2014 um 20 % auf der 
Basis der Kosten des Jahres 2004 abzusenken. 
Nach ihren Angaben und Überlegungen können 
zur Erfüllung dieser gesetzlichen Auflage auch 
Auswirkungen auf die vorhandenen Standorte der 
LSV Niedersachsen-Bremen nicht ausbleiben. 
Details seien aber noch nicht absehbar. 

Insbesondere die Verwaltungsausgaben der Sozi-
alversicherungsträger stehen fortlaufend im Fokus 
der öffentlichen Diskussion. Alle Sozialversiche-
rungsträger sind bundesweit gehalten, ihre Struktu-
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ren mit Blick auf mögliche Einsparpotenziale im 
Bereich der Verwaltungsausgaben fortlaufend zu 
überprüfen und geänderten Rahmenbedingungen 
anzupassen.  

Im Bereich der landwirtschaftlichen Sozialversiche-
rung gilt dies umso mehr, als hier auch dem fort-
schreitenden Strukturwandel in der Landwirtschaft 
Rechnung zu tragen ist. 

Die landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger 
sind gehalten, auch außerhalb von Fusionen durch 
Zusammenführung und Optimierung ihrer Arbeits-
abläufe Synergieeffekte zu erzielen, um weiteren 
Beitragserhöhungen soweit möglich entgegenzu-
wirken. Dies dient vor allem dem Ziel, die landwirt-
schaftliche Sozialversicherung langfristig als ei-
genständigen Zweig der Sozialversicherung zu 
erhalten, der Errichtung einer Bundesanstalt ent-
gegenzuwirken sowie den Erhalt regionaler Trä-
ger - und damit den Erhalt von Arbeitsplätzen auf 
Länderebene - zu sichern.  

Vor diesem Hintergrund haben die Vorstände der 
Landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträger 
Niedersachsen-Bremen bereits im Jahre 2003 ein 
Personal- und Organisationskonzept beschlossen, 
das seitdem jährlich fortgeschrieben und von der 
Selbstverwaltung dieser Träger überprüft wird. Die 
in diesem Konzept vorgesehenen Maßnahmen zur 
Optimierung der Verwaltungsabläufe betreffen die 
gesamte Landwirtschaftliche Sozialversicherung 
Niedersachsen-Bremen einschließlich des Haupt-
sitzes in Hannover. 

Die Vorstände der LSV Niedersachsen-Bremen 
haben mit Beschluss vom 16. Mai 2008 den Ge-
schäftsführer dieser Träger beauftragt, bis zum 
Jahresende 2008 ein Konzept zur Schließung des 
Standortes Oldenburg spätestens zum 1. Januar 
2014 vorzulegen. Die LSV Niedersachsen-Bremen 
gehen davon aus, dass diese relativ lange Über-
gangszeit sich positiv auf einen sozialverträglichen 
Personalabbau auswirken wird. 

Strukturelle Planungen der Sozialversicherungs-
träger gehören zum originären Aufgabenbereich 
der Selbstverwaltungsorgane der Sozialversiche-
rungsträger. Dies gilt auch für Maßnahmen der 
Sozialversicherungsträger, die aufgrund bundes-
gesetzlicher Vorgaben erforderlich werden.  

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen 
namens der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1 und 2: Die LSV Niedersachsen-Bremen sind 
nach ihren Angaben bestrebt, notwendige Rationa-
lisierungsmaßnahmen mit der zur Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Präsenz in der Fläche in 
Einklang zu bringen. 

Die Konzentration von Serviceleistungen an einem 
bestimmten Standort ist nicht zwangsläufig mit 
einer Verschlechterung ihrer Inanspruchnahme-
möglichkeiten verbunden.  

Die Landesregierung ist im Rahmen ihrer Rechts-
aufsicht über die LSV Niedersachsen-Bremen 
fortlaufend auch über die strukturellen Planungen 
dieser Sozialversicherungsträger informiert. 

Zu 3: Die Rechtsaufsicht der Landesregierung über 
die LSV Niedersachsen-Bremen erstreckt sich 
gemäß § 87 Abs. 1 Satz 2 des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch auf die Beachtung von Gesetz 
und sonstigem Recht, das für die Versicherungs-
träger maßgebend ist; sie erstreckt sich hingegen 
nicht auf den Umfang und die Zweckmäßigkeit der 
von den Versicherungsträgern getroffenen Maß-
nahmen. Die Landesregierung hat somit die struk-
turellen Veränderungen des LSV Niedersachsen-
Bremen nur unter dem Aspekt der Rechtmäßigkeit 
zu beurteilen. 

Anlage 38 

Antwort 

des Finanzministeriums auf die Frage 40 des Abg. 
Dr. Bernd Althusmann (CDU) 

Verstärkte Einstellung von Bewerbern mit 

Migrationshintergrund in die Niedersächsi-

sche Finanzverwaltung - ein Modell für Nie-

dersachsen? 

In Niedersachsen leben derzeit etwa 1,2 Mil-
lionen Menschen mit Migrationshintergrund. In 
Deutschland haben bereits 20 % der Menschen 
einen Migrationshintergrund. Das Niedersäch-
sische Ministerium für Inneres, Sport und Integ-
ration hat bereits zum 1. Oktober 2008  26 
Migrantinnen und Migranten in den Polizei-
dienst eingestellt, um die interkulturelle Kompe-
tenz im öffentlichen Dienst zu erhöhen. Damit 
gibt es bereits über 300 Beschäftigte mit Migra-
tionshintergrund in der niedersächsischen Poli-
zei. Das Bayerische Staatsministerium der Fi-
nanzen hat in einer Pressemitteilung vom 4. Ju-
ni 2008 angekündigt, in einem Pilotversuch für 
den mittleren Dienst zehn Bewerberinnen und 
Bewerber mit guten Kenntnissen der türkischen 
oder slawischen Sprache einzustellen, die 
schwerpunktmäßig zur Betreuung fremdspra-
chiger Steuerpflichtiger in den Finanzämtern 
eingesetzt werden sollen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe haben die in Niedersachsen 
lebenden Migranten zum Steueraufkommen in 
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